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Biotopbestand 
 

Untersuchungsmethodik 
 
Eine Biotoptypenkartierung im Maßstab des Bebauungsplans (1 : 1.000) wurde durch Be-
gehung und Erfassung der kennzeichnenden Pflanzenarten am 15.08.2009 durchgeführt. 
Im Rahmen dieser Begehung wurde auch das Potenzial für geschützte und gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten eingeschätzt.  
 
Zur Einschätzung der ökologischen, insbesondere der faunistischen Funktionsbeziehungen 
wurde die örtliche Begehung auf den umgebenden Freiraum ausgeweitet.  
 
Zur naturschutzfachlichen Bewertung der vorgefundenen Biotope wurden in Anlehnung an 
KAULE (1991) folgende Kriterien herangezogen:  
 

· Natürlichkeit / Naturnähe als Maß anthropogener Eingriffe und die daraus resultie-
renden Veränderungen der Vegetation  

· Gefährdung / Seltenheit des Biotoptyps 
· Intaktheit / Vollkommenheit der Ausprägung des Biotops 
· Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit, abhängig zum einen von der Zeitdauer, die 

benötigt wird, um die Biozönose wieder annähernd vollständig herzustellen (zeitli-
che Komponente), zum anderen von der Häufigkeit entsprechender Standortver-
hältnisse in der näheren Umgebung (räumliche Komponente) 

 
Bei der Bewertung eines Biotops wurde jeweils eine fünfstufige Werteskala (sehr gering, 
gering, mittel, hoch, sehr hoch) für jedes Kriterium zu Grunde gelegt. Der jeweils höchste 
Wert eines Kriteriums bestimmt anschließend die Gesamteinstufung des Biotops in die ent-
sprechende Bedeutungsklasse (Schwellenwertverfahren). 
 
Die erfassten Biotoptypen sind in der Anlage (Biotoptypenkarte) dargestellt.  
 
Beschreibung der Biotoptypen 
 
Biotopgruppe 03, Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

· 03190 (RRX)  Vegetationsfreie und –arme Rohbodenstandorte, sonstige vegetati-
onsfreie und –arme Flächen 

· Es handelt sich bei diesem Biotoptyp nicht um ausgeprägte Rohbodenstandorte, 
sondern um kleinflächig vorhandene, stark anthropogen beeinflusste vegetations-
freie bzw. –arme Flächen unter Bäumen, die aufgrund ihrer spärlichen Vegetations-
bedeckung keinem anderen Typ der Ruderalfluren zuzuordnen sind.  

· 03249 (RSBX) Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren, sonstige 
ruderale Staudenfluren 
 
An drei Standorten finden sich geschlossene Bestände mit Gräsern und zwei- und 
mehrjährigen Stauden der pflanzensoziologischen Klasse „Artemisietea vulgaris 
Lohm. et al. in R.Tx 1950“. Untertypen der im Berliner Raum vorkommenden Ord-
nung der Onopordetalia sind dabei nicht abgrenzbar.  
 
Die kennzeichnenden und mehrheitlich vertretenen Pflanzenarten der Teilfläche an 
der Böschung südwestlich des Schwimmbeckens sind: Linaria vulgaris (Gewöhnli-
ches Leimkraut), Solidago canadensis (Kanadische Goldrute), Artemisia vulgaris 
(Gewöhnlicher Beifuß), Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich), Trifolium pratense 
(Wiesen-Klee), Dactylus glomerata (Knaulgras), Anthoxanthum elatius (Gewöhnli-
ches Ruchgras) und Arrhenatherum elatius (Glatthafer). 
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Ähnlich ist auch eine Teilfläche südlich des Sanitärgebäudes ausgeprägt, hier wurde 
jedoch der Bestand zum Teil gemäht. 
 
Entlang des südlichen Teilstücks des Weges zwischen Parkplatz du Schwimmbad-
gelände herrschen folgende Arten vor (z. T. Pionierpflanzen): Conyza canadensis 
(Kanadisches Berufkraut), Chenopodium album (Weißer Gänsefuß), Plantago lan-
ceolata (Spitz-Wegerich), Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß), Oenothera 
biennis (Gewöhnliche Nachtkerze) und Arabidopsis thaliana (Acker-Schmalwand).  

 
Biotopgruppe 05, Grünland, Staudenfluren und Rasengesellschaften  

· 05171/2 (GL/GD) ausdauernder und/oder einjähriger Trittrasen 
 
Die Trittrasengesellschaften sind als einzige Untertypen der o. g. Biotopgruppe ver-
treten. Es handelt sich um Rasenflächen, die als Zeltstandorte genutzt werden. Der 
Zeitpunkt der Kartierung fällt in die saisonal intensivste Zeit der Nutzung nach einer 
Schön-Wetter-Periode, nach insgesamt vierjähriger Beanspruchung, so dass die 
Flächen stark ausgetrocknet sind und der Anteil an Kräutern in dem sehr artenar-
men und stark lückigen Bestand vor allem von Plantago major (Breit-Wegerich) ge-
bildet wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass nach der intensiven Nutzungspe-
riode und Regenfällen trotz oberflächiger Bodenverdichtung kurzfristig einjährige 
Kräuter und Gräser wieder aufkeimen werden.  

 
Biotopgruppe 07, Gebüsche und Bäume 

· 071022 (BLMN) Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Ar-
ten 
 
Es handelt sich hier um die Bestände aus Anpflanzungen vor allem nicht heimischer 
Arten als Zierhecken im Rahmen der früheren Schwimmbadgestaltung sowie Unter-
pflanzungen als Grünstreifen unter den Bäumen auf dem Parkplatz, in denen sich z. 
T. heimische Gehölze spontan angesiedelt haben. Eine differenzierte Bewertung der 
Teilflächen wird je nach Zusammensetzung und Dichte des Gehölzbewuchses vor-
genommen. Neben verschiedenen nicht heimischen und heimischen Ziersträuchern 
wie Ribes spec. (Johannisbeer-Arten), Symphorycarpos spec. (Schneebeeren-
Arten), Viburnum Opulus (Gemeiner Schneeball) u. a. ist Aufwuchs aus Robinien- 
(Robinia pseudacacia), Götterbaum- (Ailanthus altissima) und Acer spec.- (Ahorn-
Arten) vorhanden.  
 

· 07150 (BE) Solitärbäume und Baumgruppen 
 
Der Baumbestand wurde nicht hinsichtlich der Untertypen erfasst, weil die Bewer-
tung der entfallenden Bäume auf der Grundlage der Berliner Baumschutzverord-
nung durchgeführt wird. In der Biotoptypenkarte ist der geschützte Baumbestand 
gemäß Vermessungsplan dargestellt (zusätzlich drei Bäume mit geringerem 
Stammdurchmesser auf dem Parkplatz). Der geschützte und voraussichtlich zu ro-
dende Baumbestand ist in der Anlage (Karte Baumverluste) und in Tabelle 6 zur 
Ermittlung des Ersatzbedarfs dargestellt.  
 

· 07311 (BMHA) Mehrschichtige Gehölzbestände, überwiegend heimische Arten, al-
ter Bestand 
 
Am westlichen Rand des ehemaligen Schwimmbadgeländes hat sich an der Bö-
schung ein waldähnlicher Gehölzbestand entwickelt, der sich außerhalb des Gel-
tungsbereichs auf dem Gelände des Fritz-Schloss-Parks fortsetzt. In dem Bestand 
befinden sich Bäume, die aufgrund ihres Stammumfanges (gem. Vermessungsplan) 
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unter die Bestimmungen der Baumschutzverordnung fallen. Der Gehölzbestand 
setzt sich aus Bäumen und Sträuchern verschiedener Arten und unterschiedlichen 
Alters zusammen, v. a. aus den Baumarten Tilia spec. (Linden-Arten), Betula pen-
dula (Hänge-/Weiß-Birke), Acer platanoides (Spitz-Ahorn) und Acer pseudoplatanus 
(Berg-Ahorn); eine Strauchschicht und Aufwuchs aus o. g. Arten sowie Robinia 
pseudacacia (Robinie) und heimischen Sträuchern, z. B. Sambucus nigra (Schwar-
zer Holunder), ist ausgeprägt.  

 
Biotopgruppe 12, Bebaute Flächen und Verkehrsflächen 

· 12642 (OVPT) Parkplatz, teilversiegelt 
· 12653 (OVWT) Wege (und sonstige befestigte Flächen), teilversiegelt 
· 12652 (OVWW) Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung 

 
Der Parkplatz an der Seydlitzstraße und die Freiflächen des Schwimmbadgeländes 
sind mit Betonpflaster befestigt. Auf den befestigten Freiflächen des Schwimmbad-
geländes wurde seit Aufgabe des Badebetriebes die aufkeimende Fugenvegetation 
zugelassen, so dass einige junge Birken die Betonflächen beleben.  

 
Die Gebäude und Beckenanlagen sind in der Biotoptypenkarte ohne Biotopcode und Kürzel 
dargestellt.  
 
Zusammenfassende Bewertung 
 

Biotop-
Code 

Kürzel Bezeichnung Bedeutung 

03190 RRX Vegetationsfreie und –arme Rohboden-
standorte, sonstige vegetationsfreie und 
–arme Flächen 

sehr gering 

03249 RSBX Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden 
und Distelfluren, sonstige ruderale Stau-
denfluren 

mittel 

05171/2 GL/GD ausdauernder und/oder einjähriger Tritt-
rasen 

gering 

071022 BLMN Laubgebüsche frischer Standorte, über-
wiegend nicht heimische Arten 

gering bis mittel 

07150 BE Solitärbäume und Baumgruppen  gering bis hoch 
07311 BMHA Mehrschichtige Gehölzbestände, über-

wiegend heimische Arten, alter Bestand 
hoch 

12642 OVPT Parkplatz, teilversiegelt sehr gering 
12653 OVWT Wege (und sonstige befestigte Flächen), 

teilversiegelt 
sehr gering 

12652 OVWW Weg mit wasserdurchlässiger Befesti-
gung 

sehr gering 

 
Geschützte Biotope  
Geschützte Biotope gemäß § 26a NatSchG Bln sind im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans nicht vorhanden.  
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Faunistisches Potenzial und Einschätzung der Auswir kungen auf Tierlebensräume 
 
Ruderalflächen 
Stadtbrachen können Lebensräume einer großen Anzahl und Vielfalt von Tierarten sein. 
Bei den Ruderalflächen des Untersuchungsgebiets (RSBX) handelt es sich jedoch um 
kleinflächige und isolierte Bestände, die sich in kurzer Zeit entwickelt haben und je nach 
Platzbedarf gemäht werden oder durch Lagern/Begehen beeinträchtigt werden. Als Le-
bensraum für gefährdete oder besonders geschützte Arten (z. B. Bodenbrüter) scheiden sie 
aufgrund ihrer Lage und Kleinflächigkeit, der unspezifischen Ausprägung, des kurzen Ent-
wicklungszeitraums und der starken anthropogenen Einflüsse aus.  
 
Gehölzbiotope 
Der Baumbestand, der voraussichtlich gerodet wird, wurde im Rahmen der Begehung hin-
sichtlich Baumhöhlen und Totholz kontrolliert. Sehr alter Baumbestand befindet sich nicht 
darunter und es wurden keine potenziellen Bruthöhlen oder ausgeprägte Totholzanteile 
festgestellt. Als Brutstätten für Höhlenbrüter oder besonders geschützte Käferarten schei-
den sie aus.  
 
Von hoher Bedeutung als Gehölzlebensraum insbesondere für Vogelarten ist der mehr-
schichtige, strukturreiche Gehölzbestand mit relativ alten Bäumen am westlichen Rand des 
Geltungsbereichs zu betrachten, insbesondere aufgrund seiner Verbindung mit dem an-
grenzenden Park. Auch Niststätten von Fledermäusen können in den älteren Baumkronen 
nicht ausgeschlossen werden. Dieser Bestand soll gemäß Planung erhalten bleiben. Eine 
wesentliche Zunahme von Störungen infolge der geplanten ganzjährigen Nutzung durch die 
Wellness-Einrichtungen ist nicht zu erwarten.  
 
Das Vorkommen eines Fuchses im Gebiet ist bekannt. Das Gelände kommt wegen seiner 
geringen Größe nur als Teil des Jagdgebietes in Betracht, obwohl eine besondere Nah-
rungsattraktion möglicherweise aufgrund außerhalb von Zelten gelagerter Lebensmittel vor-
liegen kann. Sofern sich ein Fuchsbau in dem durch deckungsreiches Unterholz geprägten, 
mehrschichtigen Gehölzbestand befindet (der in der Folge auch von anderen Tierarten ge-
nutzt werden kann) ist bei Unterlassen von Eingriffen in den Gehölzbestand keine Beein-
trächtigung zu erwarten, ebenso wenig für andere Kleinsäuger (z. B. Mäusearten, potenziell 
Fledermäuse, Igel).  
 
Sonstige Flächen und Habitate 
Sonstige, als besondere Tierlebensräume geeignete Vegetationsstrukturen oder Gebäude-
habitate sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht vorhanden. 
 
 
Bilanzierung der Baumverluste nach Baumschutzverord nung 
 
Die voraussichtlich bei Realisierung des Vorhabens entfallenden Bäume wurden im Rah-
men der Begehung am 15.08.2009 hinsichtlich ihres Zustandes begutachtet. Die Ermittlung 
des Ersatzbedarfs erfolgte auf der Bewertungsgrundlage der Berliner Bauschutzverordnung 
in der aktuellen Fassung. 
 
Voraussichtlich müssen bei Realisierung des Vorhabens 38 Bäume gefällt werden, die un-
ter die Bestimmungen der Baumschutzverordnung fallen. In Abhängigkeit von Stammum-
fang, Baumart und Schädigungsgrad resultiert daraus ein Ersatzbedarf von ca. 53 Bäumen.  
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Ermittlung des Ersatzbedarfs für Bäume  
 
Nr. Bezeichnung Stamm-

umfang 
(m) 

Schadstufenbestimmung 
hinsichtlich 

Schad-
stufe 

StU Er-
satz 

Ersatz-
bedarf 

      Baumzu-
stand all-
gemein 

Kronen-
bereich 

Starkast-/ 
Stammbe-

reich 

Wurzel-
bereich 

  

  

Anzahl 

1 Rotbuche 1,5 1 0 1 1 1 16-18 cm 2 
2 Hybridpappel 1,8 2 2 0 1 2 14-16 cm 2 
3 Silberpappel 2,5 0 0 0 1 0 18-20 cm 4 
4 Spitzahorn 0,9 0 0 0 1 0 18-20 cm 1 
5 Rosskastanie 0,9 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
6 Säulenpappel 2,1 0 0 0 1 0 18-20 cm 3 
7 Säulenpappel 0,9 1 1 1 1 1 16-18 cm 1 
8 Säulenpappel 0,9 2 2 0 1 1 16-18 cm 1 
9 Säulenpappel 1,1 0 0 0 1 0 18-20 cm 1 

10 Säulenpappel 2,1 0 0 0 1 0 18-20 cm 3 
11 Linde 1,5 0 0 0 1 0 18-20 cm 2 
12 Rot-Buche 0,8 0 0 0 1 0 18-20 cm 1 
13 Spitzahorn 0,9 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
14 Spitzahorn 0,8 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
15 Rosskastanie 0,9 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
16 Rosskastanie 0,9 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
17 Rosskastanie 0,9 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
18 Spitzahorn 0,9 2 2 0 1 2 14-16 cm 1 
19 Spitzahorn 1,2 0 0 0 1 0 18-20 cm 1 
20 Spitzahorn 1,1 1 1 1 1 1 16-18 cm 1 
21 Rosskastanie 0,9 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
22 Rot-Buche 0,8 2 2 0 1 2 14-16 cm 1 
23 Spitzahorn 1,2 0 0 0 1 0 18-20 cm 1 
24 Säulenpappel 1,1 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
25 Säulenpappel 0,9 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
26 Säulenpappel 1,2 0 0 0 1 0 18-20 cm 1 
27 Säulenpappel 1,5 0 0 0 1 0 18-20 cm 2 
28 Säulenpappel 1,1 1 1 0 1 1 16-18 cm 1 
29 Säulenpappel 1,3 0 0 0 1 0 18-20 cm 2 
30 Säulenpappel 1,4 1 1 0 1 1 16-18 cm 2 
31 Spitzahorn 1,2 1 1 1 1 1 16-18 cm 1 
32 Linde 1,1 0 0 0 1 0 18-20 cm 1 
33 Hänge-Birke 1,4 1 1 0 0 1 16-18 cm 1 
34 Grau-Birke 0,9 0 0 0 0 0 18-20 cm 1 
35 Hänge-Birke 0,9 0 1 0 0 0 18-20 cm 1 
36 Rot-Eiche 1,2 0 0 0 0 0 18-20 cm 1 
37 Linde 1,7 0 0 0 0 0 18-20 cm 3 
38 Linde 1,0 0 0 0 0 0 18-20 cm 1 
    53 
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Die Auswahl der zu pflanzenden Arten richtet sich nach dem Pflanzstandort und dem Ges-
taltungsziel. Es wird daher empfohlen, die Artenauswahl mit der zuständigen Naturschutz-
behörde abzustimmen. Sofern der Ersatzbedarf nicht oder nur teilweise auf dem Grund-
stück getätigt werden kann und keine geeigneten öffentlichen Pflanzstandorte verfügbar 
sind, kommt gemäß Baumschutzverordnung eine Ersatzzahlung in Betracht. Der Betrag für 
eine Ersatzzahlung beläuft sich auf die doppelte Höhe des Gehölzpreises, da die Pflanz- 
und Pflegearbeiten zu berücksichtigen sind.  
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Anlagen: 
 
1. Biotoptypenkarte 
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2. voraussichtliche Baumverluste 
 
 

 


